
Innerhalb des Kurtheaters ist den Anweisungen des 
Personals uneingeschränkt und unverzüglich Folge 
zu leisten. 

1. EINLASS

Für den Einlass zu den Veranstaltungen im Kurtheater 
ist dem Einlasspersonal die gültige Eintrittskarte oder 
der Abonnementausweis vorzuzeigen. 

2. VERSPÄTETER EINLASS /
 WIEDEREINLASS

Nach Vorstellungsbeginn können Besucher aus Sicher-
heitsgründen und im Interesse der Künstler sowie der 
anderen Besucher grundsätzlich erst zu einer Veran-
staltungspause und ohne Anspruch auf den gelösten 
Kartenplatz in den Saal eingelassen bzw. wieder ein-
gelassen werden (nach Verlassen des Saales während 
der Vorstellung). Lediglich in Ausnahmefällen können 
Besucher außerhalb einer Pause, z. B. bei Veranstal-
tungen ohne Pausenunterbrechung, zu einem von der 
künstlerischen Leitung jeweils festgelegten geeigneten 
Zeitpunkt nach Vorstellungsbeginn eingelassen wer-
den.

3. SITZPLATZÄNDERUNGEN

Die Kur- und Kongreß-GmbH (Betreiber des Kurthea-
ters) behält sich Sitzplatzänderungen aufgrund von 
kurzfristigen produktionsbedingten Um- und Aufbauten 
vor. 

• Ein Besucher ist zur Minderung des Eintrittspreises 
nur dann berechtigt, wenn er auf einen in der Preiska-
tegorie niedriger angesetzten Sitzplatz umgesetzt wird. 

4. GARDEROBE

Mäntel, Jacken und sonstige Bekleidungsstücke müs-
sen aus Sicherheitsgründen gemäß §10, Abs. 3 der 
Versammlungsstättenverordnung an der Garderobe 
abgegeben werden und dürfen nicht in den Zuschauer-
raum mitgenommen werden. Untersagt ist ebenso die 
Mitnahme von Schirmen, Hüten sowie Taschen, Ruck-
säcken oder sonstigen Behältnissen ab einer Größe 
von 40 x 40 x 20 cm. 

• Sitzerhöhungen sind aus Sicherheitsgründen gemäß 
§10, Abs. 3 Versammlungsstättenverordnung nicht zu-
gelassen und dürfen nicht mit in den Theatersaal ge-
nommen werden. Sofern Sitzerhöhungen mitgebracht 
werden sind diese an der Garderobe abzugeben.

• Bei Abgabe von Garderobenstücken wird jeweils eine 
Garderobenmarke ausgegeben. Aufbewahrte Gardero-
benstücke werden nur gegen Rückgabe der Gardero-
benmarke, allerdings ohne weitere Prüfung der Berech-
tigung, ausgehändigt.  

• Bei Verlust der Garderobenmarke können die Gar-
derobenstücke erst herausgegeben werden, nachdem 
alle übrigen Besucher ihre Garderobenstücke abgeholt 
haben.

• Ein Verlust der Garderobenmarke ist dem Gardero-
benpersonal unverzüglich anzuzeigen, unter Angabe 
des Namens, der Adresse und Telefonnummer des 
Besuchers. Der Besucher ist in diesem Fall verpflichtet, 
für die verlorene Garderobenmarke € 15,00 zu Händen 
des Garderobenpersonals zu leisten.

• Besucher sind gehalten, in den Garderoben-
stücken keine Wertsachen zu belassen. Das An-
gebot der Garderobenleistung bezieht sich nicht 
auf die Aufbewahrung solcher Gegenstände, 
sondern ausschließlich auf das gegen Ausgabe 
einer Garderobenmarke entgegengenommene 
Garderobenstück selbst. Der Besucher trägt die 

Gefahr für den Verlust oder die Beschädigung 
sämtlicher in den Garderobenstücken belassenen 
Gegenstände. Dies gilt ausdrücklich auch soweit 
diese in Garderobenstücken wie Taschen, Ruck-
säcken etc. belassen werden. Eine Haftung des 
Garderobenbetreibers wird ausgeschlossen.  

5. VERHALTEN WÄHREND 
    DER VERANSTALTUNG

• Der Betreiber ist auch über sein Personal berechtigt, 
im Rahmen des Hausrechtes Besucher aus der Veran-
staltung zu verweisen, bzw. ihnen Hausverbot zu ertei-
len, oder andere zur Abwehr von Beeinträchtigungen 
und Störungen geeignete Maßnahmen gegenüber Be-
suchern im Rahmen dieses Hausrechtes zu ergreifen. 

• Besucher können aus Veranstaltungen verwiesen 
werden, wenn sie diese stören, andere Besucher be-
lästigen oder in sonstiger Weise gegen ihre Pflichten 
aus dem Vertragsverhältnis mit der Kur- und Kongreß-
GmbH, unter Berücksichtigung der vorliegenden Allge-
meinen Vertragsbedingungen, verstoßen haben. 

• Einem Besucher kann bereits der Zutritt verweigert 
werden, wenn die begründete Vermutung besteht, dass 
dieser die Vorstellung stören oder andere Besucher be-
lästigen wird (z. B. offensichtliche Alkoholisierung).

• Der Besucher darf ausschließlich den auf seiner Ein-
trittskarte ausgewiesenen Platz einnehmen. Hat er ei-
nen Platz eingenommen, für den er keine gültige Karte 
besitzt, kann die Kur- und Kongreß-GmbH den Diffe-
renzbetrag erheben oder den Besucher aus der Vor-
stellung verweisen.

• Mobilfunkgeräte sowie sonstige Geräte aller Art, die 
akustische oder optische Signale von sich geben, dür-
fen nur im ausgeschalteten Zustand in das Theater mit-
genommen werden.

• Im Übrigen ist die Mitnahme sämtlicher Gegenstände 
untersagt, die aufgrund ihrer Größe, Ausstattung oder 
Funktion, auch nach Beurteilung des Personals, zu ei-
ner Beeinträchtigung der Veranstaltung oder anderer 
Besucher führen können. Hierzu zählen z. B. Waffen 
jedweder Art, Lärminstrumente, Behältnisse mit gefähr-
denden Inhalten (Treibgase etc.), Behältnisse aus zer-
brechlichem oder splitterndem Material, Feuerwerks-
körper, Speisen und Getränke. 

• Das Mitführen von Tieren jedweder Art ist untersagt, 
ausgenommen Blindenhunde in entsprechender Funk-
tion. 

• Der gesamte Gebäudebereich des Kurtheaters ist 
grundsätzlich Nichtraucherbereich. Das Rauchen ist 
ausschließlich in den hierfür ausdrücklich ausgewiese-
nen Raucherbereichen draußen zulässig. 

• Im Brandfall und bei sonstigen Gefahrensituationen 
sind die Besucher verpflichtet, das Haus unverzüglich 
über den nächstgelegenen Ausgang, insbesondere die 
gekennzeichneten Notausgänge, zu verlassen. Bitte 
folgen Sie den Anweisungen des Personals. Eine Gar-
derobenausgabe findet in diesem Fall nicht statt.

6. BILD- UND TONAUFNAHMEN

• Bild- und Tonaufnahmen von Aufführungen oder 
sonstigen Veranstaltungen im Kurtheater sind den Be-
suchern aus urheberrechtlichen Gründen grundsätzlich 
untersagt. 

• Das Fotografieren während der Veranstaltung ist mit 
Rücksicht auf die mitwirkenden Künstler und die ande-
ren Besucher nicht erlaubt.

• Bei Zuwiderhandlungen ist das Einlasspersonal be-
rechtigt, die Aufzeichnungsgeräte sowie Kameras, un-

ter Ausschluss der Haftung, einzuziehen und bis zum 
Schluss der Veranstaltung einzubehalten oder den be-
treffenden Besucher vom Besuch auszuschließen und 
des Saales zu verweisen.

• Ferner ist die Kur- und Kongreß-GmbH berechtigt, 
dieses Material einzuziehen und eventuelle Aufzeich-
nungen zu löschen. Danach ist das Aufzeichnungsma-
terial an den Besucher auszuhändigen/ zuzusenden.

• Hiervon unberührt können in einem solchen Fall 
Schadenersatzansprüche des Betreibers oder der mit-
wirkenden Künstler begründet sein.

• Für den Fall, dass der Betreiber/ Veranstalter eine 
Veranstaltung aufzeichnet oder aufzeichnen lässt, er-
klären sich die Besucher damit einverstanden, dass sie 
eventuell in Bild und/oder Wort aufgenommen werden 
und diese Aufzeichnungen ohne Anspruch auf Vergü-
tung veröffentlicht bzw. verwertet werden dürfen.

7.  FUND- UND VERLUSTSACHEN

• Der Verlust von Gegenständen ist dem Ordnungsper-
sonal (Einlass- oder Garderobenpersonal) unverzüg-
lich anzuzeigen.

• Fundsachen werden von der Kur- und Kongreß-
GmbH bis zu drei Tage im Kurhaus aufbewahrt und 
danach an das zuständige öffentliche Fundbüro im Rat-
haus übergeben.

8.  KINDER

• Kinder unter 12 Jahren können die Vorstellungen nur 
in Begleitung einer personensorgeberechtigten Per-
son besuchen. Wenn es sich nicht um einen Elternteil 
handelt, muss die begleitende Person 18 Jahre alt sein 
und eine Vollmacht zur Personensorgeberechtigung 
vorweisen, die von den Eltern unterschrieben ist. Die 
genannte verantwortliche Person hat das Kind auch 
während der Veranstaltung zu beaufsichtigen und be-
nötigt eine Eintrittskarte. Pro Begleitperson können nur 
2 Kinder beaufsichtigt werden.

• Das Aufsichtspersonal vor Ort übernimmt keine Be-
treuungsaufgaben.

• Sitzerhöhungen sind aus Sicherheitsgründen gemäß 
§10, Abs. 3 Versammlungsstättenverordnung nicht zu-
gelassen und dürfen nicht mit in den Theatersaal ge-
nommen werden. Sofern Sitzerhöhungen mitgebracht 
werden, sind diese an der Garderobe abzugeben.

8.  BARRIEREFREIHEIT

Das Kurtheater Bad Homburg möch-
te allen Menschen den Zugang so 
problemlos wie möglich gestalten.

Behindertenparkplätze befinden 
sich in jedem Stockwerk der Tiefga-
rage unter dem Kurhaus. Wer hier sein Auto abstellt, 
gelangt barrierefrei zum Aufzug und mit dem Aufzug 
direkt zur Garderobe sowie ins Theater. Rollstuhlfahrer 
können vom Kurhausplatz barrierefrei ins Haus gelan-
gen und mit dem Aufzug ins Theater fahren.

Der Aufzüge im Gebäude bringen Sie bis auf Parket-
tebene des Kurtheaters. Hier sind Plätze mit guter Sicht 
für Rollstuhlfahrer vorgesehen. Auf Rangebene sind 
keine Rollstuhlplätze vorhanden. Alle Plätze im Rang 
sind ausschließlich über eine Treppe zugänglich.

Für Schwerhörige steht ein Infrarotschallübertragungs-
system zur Verfügung. Die dazu notwendigen Kopf- 
hörer können Sie im Theaterfoyer kostenfrei ausleihen.

Die Behindertentoilette befindet sich auf Ebene der 
Theatergarderobe und ist vom Theater aus mit dem 
Aufzug zu erreichen.

HAUSORDNUNG


